
Stadt Seeland

01.03.2023- Vereine -

Der Verein versichert und weisst mit geeigneten Belegen nach, dass:

o er ein im Vereinsregister eingetragener Verein ist (e.V.)

o er gemeinnützig ist

Folgende Unterlagen sind dem Antrag zur Förderung 2022 beizufügen:

Einnahme-Ausgabe-Rechnung der Jahre 2019, 2020, 2021, 2022

Liste offener Forderungen und Verbindlichkeiten per 31.12.22

Stand des Barvermögens zum  31.12.2022

Anzahl der Mitglieder (aktiv+fördernd)

Datum/ Unterschrift Vereinsvorsitzender

RÜCKGABE BIS ZUM 30.06.23

Stellungnahme Ortsbürgermeister

Datum/ Unterschrift Ortsbürgermeister

Antrag auf Kostenzuschuß für das Haushaltsjahr 2023

vollständiger

Vereinsname:

Der o. g. Verein ist aufgrund von Corona und/oder Preissteigerungen in eine wirtschaftliche 

Notlage geraten und kann aus seinen laufenden Einnahmen und aus seinem Vermögensbestand 

die unvermeidlichen Aufwendungen nicht mehr selbst tragen.

Aus diesem Grund beantragt der o. g. Verein eine Bezuschussung durch die Stadt Seeland im 

Rahmen der vorhandenen Fördermittel für Vereine für das Haushaltsjahr 2022.

er sich in das "Verzeichnis der gemeinnützigen Einrichtungen“ des OLG-Naumburg 

eingetragen hat (siehe Merkblatt)o

Postanschrift

+ Telefonnummer:

JA NEIN

Antrag bitte mit allen dazugehörigen Unterlagen und Unterschriften an die 

Stadt Seeland OT Nachterstedt, Amt 1, Lindenstr. 1, 06469 Seeland senden.
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Diese Angaben sind in geeigneter Weise zu belegen, die Einnahme-Ausgabe-Rechnungen sind 

vom Vereinsvorsitzenden und vom Kassenwart zu unterschreiben.

der Verein ist förderfähig:

Die Kostensteigerungen bzw. Erlösrückgänge sind zu erläutern.
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